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Ab dem 1. April 2009 wird die Arbeitnehmer-Sparzulage für Aktienfonds von 18 auf 
20 Prozent auf den Sparbetrag von maximal 400 Euro pro Jahr angehoben. 
Gleichzeitig werden die Einkommensgrenzen, bis zu denen die Arbeitnehmer-
Sparzulage gezahlt wird, für Ledige von 17.900 auf 20.000 Euro und für Verheiratete 
von 35.800 auf 40.000 Euro angehoben.  
 
Quelle: BP 2009 


